
In diesem Schreiben bezeichnet Dr. Nowak-Over einen Gerichtsbescheid mehrfach 
als "Urteil", siehe Seiten 6, 7, 11. Auf Seite 7 schreibt sie dann richtigerweise: 
"Glaubhaftmachung - Ablichtung des Gerichtsbescheids."  Die entsprechenden 
Stellen sind jeweils rot kenntlich gemacht. Ob die für ihre Schriftsätze typischen 
Fehler auf grober Nachlässigkeit oder defizitärer juristischer Expertise beruhen, 
spielt für Ihre  Mandanten keine Rolle. Mit solch groben Unzulänglichkeiten 
werden ganz allgemein regelmäßig Verfahren verloren. 




































